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Tagesordnung der 46. Sitzung des Rates der Stadt Dorsten  
am Mittwoch, 19. Februar 2025 um 17:00 Uhr im Rathaus,  

Großer Sitzungssaal, Halterner Straße 5, 46284 Dorsten 
 
 
Tagesordnung: 
 
Öffentliche Sitzung 
 
Punkt  

1 Bekanntgaben 
 

2 Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen vom 01.07.2024 bis 
31.12.2024 
- Bericht des Stadtkämmerers gem. § 83 Abs. 2 GO NRW 
 

3 Einführung eines eigenen Dorstener Kfz-Kennzeichens 
 

4 Einführung einer Verpackungssteuer in Dorsten 
- Antrag der Ratsfraktion Grüne vom 31.01.2025 
 

5 Erhalt der kardiologischen Notversorgung und des Brustzentrums in Dorsten 
- Antrag der SPD-Fraktion vom 04.02.2025 
 

6 Anfragen, Anregungen, Hinweise 
 

7 Ehrung von Ratsmitgliedern 
 

  
Nichtöffentliche Sitzung 
 
Punkt  

8 Bekanntgaben 
 

9 Bevollmächtigung zur Unterzeichnung von Beteiligungsvereinbarungen mit Wind-
energieanlagenbetreibern 
 

10 Auslegung des § 7 Bürgerenergiegesetz NRW (BürgEnG) – Umgang mit Beteili-
gungsvereinbarungen 
 

11 Anfragen, Anregungen, Hinweise 
 

 
Dorsten, 07.02.2025 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 



 
Amtsblatt der Stadt Dorsten 51. Jahrgang Nr. 4 vom 13.02.2025 - Inhalt Nr. 19 Seite 70 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Amtsblatt der Stadt Dorsten 51. Jahrgang Nr. 4 vom 13.02.2025 - Inhalt Nr. 20 Seite 71 
 

 
 

Bebauungsplan Dorsten Nr. 275 „Stadtteiltreffpunkt Forks Busch“ 
- Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung  
 
Der Umwelt- und Planungsausschuss der Stadt Dorsten hat in seiner Sitzung am 21.01.2025 die 
öffentliche Auslegung des o.g. Bebauungsplanes beschlossen. 
 
Anlass und Ziel der Planung 
Im Rahmen des Dorfentwicklungskonzept Rhade ist die Vitalisierung des Forks Busch als eine 
prioritäre Maßnahme beschlossen worden. Dem erarbeiteten bürgerschaftlichen Konzept fol-
gend soll dort ein generationenübergreifender Aufenthalts- und Begegnungsort mit einem 
Spielplatz und einer Freilichtbühne entstehen. 
 
Ziel der Planung ist es, einen Kommunikations- und Begegnungsort in Rhade zu etablieren, wo-
bei die vorhandenen naturnahen Freiraumqualitäten, wie die Waldfläche, erhalten werden sol-
len. 
 
Insgesamt sind zwei Teilflächen geplant. Auf der nördlichen Brachfläche, parallel zur Lembecker 
Straße, soll eine Parkanlage für kulturelle und sportliche Aktivitäten sowie zur Freizeitgestaltung 
entstehen. 
Vom Gehweg der Lembecker Straße ausgehend sollen Wegeverbindungen zu einem sogenann-
ten „Balkon der Begegnung“ hergestellt werden, der einen Überblick über die gesamte Parkan-
lage bietet und zur geplanten Freilichtbühne im nordwestlichen Teil der Fläche führt. Die Frei-
lichtbühne soll sich mit Sitzgelegenheiten aus natürlichen Bruchsteinen und in ihrer weiteren 
Ausgestaltung in die natürliche Umgebung einfügen. Durch die Naturbühne wird ein Raum für 
Veranstaltungen geschaffen. Zwischen der Bühne und dem Balkon der Begegnung soll eine Be-
wegungsfläche aus Schotterrasen angelegt werden. Die Bewegungsfläche geht in eine tieferlie-
gende Bürgerwiese mit Sitzmöglichkeiten über. Die ehemalige Bolzplatzfläche nördlich der Ring-
straße soll zu einem Waldspielplatz mit unterschiedlichen Spielbereichen für Kinder im Alter zwi-
schen 3 und 12 Jahren entwickelt werden. 
 
Räumlicher Geltungsbereich 
Das Plangebiet lieg im Stadtteil Dorsten Rhade südlich der Lembecker Straße. Der räumliche 
Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplanes ist im abgedruckten Übersichtsplan 1 dargestellt. 
Die im Umweltbericht bezeichnete Ausgleichsfläche ist im Übersichtsplan 2 dargestellt. 
 
Hiermit wird bekanntgemacht, dass der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Entwurfsbegrün-
dung Teil I Allgemeiner Teil und Teil II Umweltbericht gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) in der Zeit 
 
vom                   19.Februar 2025 
bis einschließlich  21.März 2025  
 
im Rathaus der Stadt Dorsten, Halterner Straße 5, 46284 Dorsten, im 2. OG. des Haupttreppen-
hauses zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden öffentlich ausliegt: 
 
montags bis donnerstags  08.00 Uhr - 16.00 Uhr 
freitags               08.00 Uhr - 13.00 Uhr 
außerhalb der Dienstzeiten ist die Einsichtnahme nach mündlicher Vereinbarung möglich. 
 
Die Planunterlagen werden zudem in das Internet eingestellt und sind über das zentrale Inter-
netportal des Landes NRW https://beteiligung.nrw.de/portal/dorsten/startseite  zugänglich.  
Diese Seite kann auch über www.dorsten.de/planbeteiligung erreicht werden. 

http://dejure.org/gesetze/BauGB/3.html
https://beteiligung.nrw.de/portal/dorsten/startseite
http://www.dorsten.de/planbeteiligung
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Öffentliche Lesegeräte stehen in der Stadtbibliothek Dorsten und in der Bürger- und Schulmedi-
othek „BiBi am See“ während der Öffnungszeiten zur Verfügung. 
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Der Umweltbericht enthält Aussagen zu den Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Tier 
und Pflanzen (biologische Vielfalt), Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kultur und sonstige 
Sachgüter (und deren Wechselwirkungen) 
 
„Ebenso sind die in den Planunterlagen angeführten DIN-Normen einsehbar“,  
 
Stellungnahmen zu diesem Entwurf können während der Auslegungsfrist bei der Stadt Dorsten, 
Halterner Straße 5, Planungs- und Umweltamt, während der o.a. Servicezeiten, Zimmer 207  
abgegeben werden.  
 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine Stellungnahme postalisch, per Fax Nr.: 02362 665761 
oder auf elektronischem Weg per E-mail an planung-und-umwelt@dorsten.de zu übermitteln. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gemäß § 3 
Absatz 2 Satz 2 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben können. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes Dorsten Nr. 275 „Stadtteiltreffpunkt 
Forks Busch“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgende 
Rechtsfolgen hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flä-
chennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmungen oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Dorsten, 10.02.2025 
 

 
 
 
 

mailto:planung-und-umwelt@dorsten.de
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Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung einer Rechtswahrungsanzeige vom 

07.02.2025, Aktenzeichen 56 38.20.1497 an Herrn Fabien Erb, zuletzt wohnhaft in Dorsten. 

Zurzeit ist der Wohnort unbekannt.  

 

 

Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 

(VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl. 2354) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung 

der Stadt Dorsten vom 21.03.2013 öffentlich zugestellt. Das Schreiben gilt gemäß § 10 Abs. 2 

letzter Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichti-

gung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öf-

fentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzten kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind.  

 

Das Schriftstück kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen be-

vollmächtigten Vertreter abgeholt oder eingesehen werden bei: Stadt Dorsten, Stadtamt 56 –

Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer D 213 Bismarckstraße 1 in 46284 Dorsten.  

 

Vor der Abholung des Schreibens ist Kontakt aufzunehmen mit der Unterhaltsvorschusskasse, 

dem Sachbearbeiter: Herrn Dohr, Telefonnummer: +49(0)2362/66-4586.  

 

 

Dorsten, 11.02.2025 

 

 

 
Tobias Stockhoff 

Bürgermeister 
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Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung einer Rechtswahrungsanzeige vom 

07.02.2025, Aktenzeichen 56 38.20.1498 an Herrn Oleksandr Alisov, zuletzt wohnhaft in 

der Ukraine. Zurzeit ist der Wohnort unbekannt.  

 

Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 

(VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl. 2354) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung 

der Stadt Dorsten vom 21.03.2013 öffentlich zugestellt. Das Schreiben gilt gemäß § 10 Abs. 2 

letzter Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichti-

gung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öf-

fentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzten kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind.  

 

Das Schriftstück kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen be-

vollmächtigten Vertreter abgeholt oder eingesehen werden bei: Stadt Dorsten, Stadtamt 56 –

Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer D 213 Bismarckstraße 1 in 46284 Dorsten.  

 

Vor der Abholung des Schreibens ist Kontakt aufzunehmen mit der Unterhaltsvorschusskasse, 

dem Sachbearbeiter: Herrn Dohr, Telefonnummer: +49(0)2362/66-4586.  

 

 

Dorsten, 11.02.2025 

 

 

 
Tobias Stockhoff 

Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung der Bezirksregierung Münster- Flurbereinigungsbehörde- 
-Ladung zur Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft 
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Durchführung der Ehrenordnung für  
Rats- und Ausschussmitglieder der Stadt Dorsten 

 
 
Der Rat der Stadt Dorsten hat in seiner Sitzung am 21.09.2005 die Ehrenordnung für Mitglieder 
des Rates und der Ausschüsse der Stadt Dorsten beschlossen. Nach § 43 Absatz 3 Satz 2 GO 
NRW in Verbindung mit § 17 Korruptionsbekämpfungsgesetz sieht die Ehrenordnung vor, dass 
Rats- und Ausschussmitglieder folgende Auskünfte über ihre persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse zu geben haben: 
 
1. Name, Vorname, Anschrift 
2. entfällt 
3. gegenwärtig ausgeübte Berufe, insbesondere 
 3.1  bei unselbständiger Tätigkeit: Angabe des Arbeitgebers mit Branche  
   bzw. Dienstherr, Angabe der dienstlichen Stellung bzw. Funktion 
 3.2  bei selbständigen Gewerbetreibenden: Art des Gewerbes und Angabe der Firma  
 3.3  bei freien Berufen und sonstigen selbständigen Berufen: Angabe des Berufs und  
    Berufszweiges sowie der Firma 
 3.4  bei mehreren gleichzeitig ausgeübten Berufen ist der Schwerpunkt der beruflichen  
   Tätigkeit kenntlich zu machen 
4. Beraterverträge, insbesondere über die entgeltliche Beratung, Vertretung fremder Interessen 

oder der Erstattung von Gutachten, soweit diese Tätigkeiten außerhalb des von ihnen ange-
zeigten Berufs erfolgen 

5. Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1  
 Satz 3 des Aktiengesetzes 
6. Mitgliedschaft in Organen von rechtlich verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich – 

rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Absatz 1 und Absatz 2 des Landesorganisa-
tionsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen 

7. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen 
8. Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien und  
 
Gemäß § 2 der Ehrenordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass die mir gegenüber  
erteilten Auskünfte der Ziffern 1, 3 – 8 in der Zeit  
 
    vom  03. März 2025  
    bis einschließlich  31. März 2025 
 
während der Dienststunden, montags – donnerstags  08:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
    freitags  08:00 Uhr bis 13:00 Uhr  
 
im Bürgermeisterbüro, Zimmer 105, Halterner Straße 5, 46284 Dorsten  
zur Einsichtnahme ausliegen. 
 
Dorsten, 12.02.2025 
 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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